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Allgemeine Informationen 
Für den Gewaltschutz in Österreich insbesondere relevant und leitend sind folgende 

Gesetzesmaterien: 

• Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern vom 20.1.2011. Verfassungsgesetzlich 

verankert sind darin insbesondere das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit (Art. 5), das Recht des 

Kindes auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in seinen eigenen 

Angelegenheiten und das für die gesamte Rechts- und Sozialordnung geltende 

Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip (Art. 1) 

• Weitere verfassungsrechtliche Grundlagen, insbesondere im Rahmen der Europäischen 

Menschenrechtskonvention und der EU-Grundrechtscharta 

• ABGB § 137, Gewaltverbot; ABGB § 138, Kindeswohl 

• Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 – B-KJHG 2013 inklusive §37, Meldepflicht 

(Mitteilungen bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung) 

• Meldepflichten, die in Berufsgesetzen geregelt sind, zum Beispiel im Ärztegesetz 

• StGB, Abschnitt 1, Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben, Abschnitt 10, Strafbare 

Handlungen die die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung gefährden 

- insbesondere relevant §§ 206; 207; 207a; 207b; 208; 208a; 212; 214; 215a sowie auch § 220b, 

Tätigkeitsverbot. 

 

GEWALTVERBOT IN ÖSTERREICH UND GEWÄHRLEISTUNG VON SCHUTZSYSTEMEN 
 
In Österreich ist seit 1989 der Einsatz jeglicher Form von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als 
Erziehungsmittel in der Familie, in Schulen und Einrichtungen verboten. Auch wenn gewaltsame 
Übergriffe vielfach zwischen Privatpersonen erfolgen, hat der Staat eine Schutzpflicht, im Rahmen 
seiner Rechtsordnung und weiterer Maßnahmen Übergriffe zu verhindern beziehungsweise Kinder 
und Jugendliche vor weiteren Übergriffen zu schützen, diese aufzuklären und Täter_innen zur 
Verantwortung zu ziehen. In Österreich finden sich dazu die wichtigsten Grundlagen im 
Verfassungsrecht (BVG Kinderrechte, Europäische Menschenrechtskonvention), Kindschaftsrecht 
(Kindeswohl und Gewaltverbot), Kinder- und Jugendhilferecht des Bundes und der Bundesländer 
(Gefährdungsmeldung, Hilfeplanung), in den Gewaltschutzgesetzen (Wegweisung, Betretungsverbot, 
einstweilige Verfügung), im Strafrecht (z.B. Körperverletzung, sexueller Missbrauch, 
Zwangsverheiratung) und in Verfahrensrechten (z.B. Beratung nach Außerstreitgesetz, Opferrechte 
nach der Strafprozessordnung). Der Schutz von Kindern und Jugendlichen zielt darauf ab, ein 
schützendes und stärkendes Lebensumfeld für Kinder zu schaffen, zur Gewährleistung der 
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Kinderrechte auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung. Diese Aufgabe setzt notwendigerweise die 
Zusammenarbeit verschiedenster Akteur_innen voraus. Wesentlich sind die Familie, Schule, 
Kinderund Jugendhilfe, Offene Jugendarbeit, das Gesundheitswesen und die Polizei. Gesetzliche 
Mitteilungspflichten beziehungsweise behördliche Anzeigepflichten bei begründetem Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdungen sollen ein Zusammenwirken dieser Bereiche sicherstellen. 
 

FORMEN DER GEWALT 
 
Körperliche Gewalt 
Darunter versteht man die absichtliche Anwendung von körperlichem Zwang zum Nachteil von 
Kindern und Jugendlichen, unabhängig von der Intensität des Zwangs – sie reicht vom leichten Klaps 
über Schütteln und schweren Schlägen bis zur Anwendung von Stöcken und anderen Gegenständen. 
 
Sexualisierte Gewalt/ sexueller Missbrauch 
Dazu gehören die Verleitung zu beziehungsweise der Zwang von Kindern und Jugendlichen 
zu sexuellen Handlungen. Diese Form von Gewalt erfolgt oftmals auch in Verbindung mit sexueller 
Ausbeutung, zum Beispiel bei der Herstellung und Verbreitung von Missbrauchsbildern im Internet. 
Sexualisierte Übergriffe können sich ebenso noch manifestieren: durch Verwendung von nicht 
altersadäquaten Worten und Begriffen, durch die tatsächliche oder angedrohte sexuell motivierte 
Berührung eines Kindes oder Jugendlichen, durch Aktivitäten ohne körperlichen Kontakt wie zum 
Beispiel das Zeigen von pornographischem Material oder Zeigen beziehungsweise Berühren der 
eigenen Geschlechtsteile in Anwesenheit des Kindes oder Jugendlichen. 
 
Psychische Gewalt 
Darunter fallen Formen der Misshandlung mittels psychischem oder emotionalem Druck, 
einschließlich Demütigung des Kindes oder Jugendlichen, Beschimpfen, in Furcht Versetzen, 
Ignorieren, Isolieren und Einsperren, Miterleben von häuslicher Gewalt sowie hochstrittige 
Pflegschaftsverfahren, Stalking, Mobbing/Bullying und Cyber- Bullying (mithilfe von Informations- 
und Kommunikationstechnologien, z.B. Soziale Medien) sowie sonstige Formen von psychischer 
Gewalt, die sich vorwiegend im beziehungsweise übers Netz manifestieren, wie zum Beispiel 
Verhetzung, Diskriminierung und Grooming. 
 
Vernachlässigung 
Darunter versteht man das Vorenthalten von Leistungen zur Befriedigung jugendlicher Bedürfnisse 
(physisch, psychisch, emotional, sozial), obwohl die Möglichkeit dazu bestünde; im Extremfall 
Aussetzung des Kindes oder Jugendlichen. 
 
„Schädliche Praktiken“ 
Diese werden manchmal als „traditionsbedingte“ Formen von Gewalt bezeichnet und 
umfassen etwa bestimmte Züchtigungspraktiken, weibliche Genitalverstümmelung, 
Kinderehen/Zwangsverheiratung, Gewalttaten „im Namen der Ehre“. 
 
Kinderhandel 
Dieser umfasst die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme 
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von Kindern und Jugendlichen zum Zweck ihrer Ausbeutung, einschließlich sexueller Ausbeutung, 
Ausbeutung der Arbeitskraft, durch Bettelei, durch Bestimmung zur Begehung von Straftaten, durch 
Organentnahme. Auf den Einsatz bestimmter Mittel zur Ermöglichung der Ausbeutung (zum Beispiel 
Drohung, Täuschung, Machtmissbrauch) kommt es (im Gegensatz zu Erwachsenen) bei Kindern und 
Jugendlichen nicht an, auch eine etwaige „Einwilligung“ des/der Jugendlichen in die Ausbeutung ist 
irrelevant. 
 
Strukturelle Gewalt 
Sie geht nicht von einem handelnden Subjekt aus, sondern ist in das Gesellschaftssystem 
eingebaut. So äußert sie sich in ungleichen Machtverhältnissen und folglich ungleichen 
Lebenschancen von Frauen und Männern, jungen und alten Menschen, Menschen aus 
unterschiedlichen kulturellen Kontexten oder Lebensformen. Genderdimension von Gewalt und 
Ausbeutung Kinder und Jugendliche, einschließlich LGBTIQ, erfahren Gewalt und Ausbeutung in 
unterschiedlichen Formen, die mit Geschlecht und geschlechtsspezifischen 
Abhängigkeitsverhältnissen und Situationen in Verbindung stehen, und dementsprechend in 
Prävention und Schutz berücksichtigt werden müssen. 
 

Ansprechpersonen im Anlassfall: 

GF Robert Pisinger, MBA, Tel.: 01-786 67 39, Mobil.: 0650- 786 67 39 

Alexander Bugovsky, Leitung Sportmanagement, Tel.: 01-786 67 39, Mobil.: 0650- 786 67 39 

Boris Duniecki, Leitung Ferienbetreuung, Tel.: 01-786 67 39, Mobil.: 0650- 786 67 39 

Extern beratend Dr. Ute Andorfer, klinische und Gesundheitspsychologin,  

Tel.: 01-786 67 39, Mobil.: 0650- 786 67 39 

 

Handlungsempfehlungen: 

Ruhe bewahren Es empfiehlt sich die Einbindung emotional nicht involvierter Unterstützer/innen. 

Diese haben es leichter, strukturierter vorzugehen und „einen kühlen Kopf“ zu bewahren. 

Unterstützung und Ansprechpersonen für alle Beteiligten Speziell Betroffene benötigen 

Ansprechpersonen, zu denen möglichst eine Vertrauensbasis besteht. Auch für die „beschuldigte“ 

Person ist es wichtig, sich Unterstützung zu suchen. Hier geht es in einem ersten Schritt um eine 

sachliche und unaufgeregte Klärung der Inhalte und nicht um eine „Verteidigung“. 

Sorgfältige Dokumentation Die Dokumentation sollte möglichst von Beginn an erfolgen. 

Beobachtungen und Aussagen werden festgehalten. Auch Gefühle werden dokumentiert, aber als 

solche gekennzeichnet. 
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Camp & Kurs-Ordnung 

Wir wollen sicherstellen, dass sich alle bei uns wohl fühlen. Das Zusammenleben in einer Gemeinschaft 

erfordert gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme. Es gibt daher einige wichtige Spielregeln, die 

jeder Camp-Teilnehmer einhalten muss: 

• Alle Teilnehmer haben den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten. 

• Das Verlassen eines Veranstaltungsortes ohne Erlaubnis der Betreuer ist strengstens verboten. 

• Wir erwarten einen respektvollen, verantwortungsbewussten und korrekten Umgang zwischen 

Mädchen und Burschen.  

• Wir tolerieren kein aggressives Verhalten, Gewaltausübung, Beschimpfungen oder ähnliches 

unsoziales Verhalten. 

• Der Konsum von Zigaretten, alkoholischen Getränken, Drogen und sonstigen Suchtmitteln ist 

strengstens verboten. Bei Verstößen werden die betroffenen Teilnehmer auf Kosten der Eltern 

zurückgeschickt bzw. müssen von den Eltern umgehend abgeholt werden. 

• Ein sorgfältiger Umgang mit unseren Einrichtungen und Sportgeräten ist selbstverständlich. Bei 

mutwilliger Beschädigung der Einrichtungen oder Sportgeräte muss Schadenersatz eingefordert 

werden. 

• Klassenzimmer, Sanitäreinrichtungen, Tagesräume und Sozialräume sind stets sauber zu halten.   

• Abfälle sind stets in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen. 

• Die Benützung von Smart Phones, CD Playern, Mp3 Playern, iPods, iPads und ähnlichen Geräten 

ist nur mit Zustimmung der Camp-Betreuer gestattet.  

• Für Verlust oder Beschädigungen von (Wert-) Gegenständen (Kleidung, Ausrüstung, Geld, 

Handys, iPods, iPads, Schmuck, Zahnspangen, Fotoapparate, etc.) können wir keine Haftung 

übernehmen.  

• Der Schutz der Natur ist Allen ein selbstverständliches Gebot. Das Abpflücken von Blumen und 

Sträuchern, die unter Naturschutz stehen, ist verboten. 
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• Team Activities kann nach eigenem Ermessen bei Nicht-Einhaltung der Camp & Kurs-Ordnung, 

disziplinären Schwierigkeiten oder Vorkommnissen, der (Qualität der) Veranstaltung selbst oder 

seinen Teilnehmern abträglichem Verhalten oder bei Gefährdung der Sicherheit jederzeit 

Teilnehmer vorzeitig verweisen und von der weiteren Teilnahme ausschließen. Eine finanzielle 

Rückerstattung ist in solchen Fällen ausgeschlossen und etwaige dadurch zusätzlich anfallende 

Kosten tragen die Eltern / Erziehungsberechtigten.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen / AGB 

 
1. Geltungsbereich 

1.1. Team Activities erbringt seine Leistungen ausschließlich auf Grundlage der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch 
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Sie werden bei Vertragsabschluss vom 
Geschäftspartner anerkannt. 

1.2. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
1.3. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners werden selbst bei Kenntnis nur dann 

wirksam wenn sie von Team Activities ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. 
1.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen 

Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr 
im Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen. 
 

2. Angebot und Vertragsabschluss 
2.1. Die Angebote von Team Activities sind, sofern nichts anderes angegeben ist, freibleibend und unverbindlich. 
2.2. Der Vertragsabschluss mit Team Activities kommt mit der Anmeldung, aber auch durch regelmäßige Teilnahme (mind. 2 Einheiten) eines 

Teilnehmers zu einem der angebotenen Kurse / Camps / Veranstaltungen zustande. 
2.3. Durch Einsenden der ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldung per Email, online, Post oder Fax wird Ihre Anmeldung rechtsverbindlich und 

Sie verpflichten sich zur Bezahlung des gesamten Kurs-, Camp-, Veranstaltungspreises. Sollten Ihre Zahlungen nicht fristgerecht bei uns 
einlangen, behalten wir uns vor, den Platz anderweitig zu vergeben. Ein allfälliges Mahnverfahren müssen wir Ihnen in Rechnung stellen. 
Sämtliche Überweisungsspesen sind vom Einzahler zu tragen, so dass die angeführten Beträge ohne Spesenabzug auf unserem Konto 
einlangen. 

2.4. Bei einer schriftlichen Abmeldung (es gilt das Postaufgabedatum der Postsendung bzw. das Absendedatum der E-Mail) bis 120 Tage vor dem 
jeweiligen Kurs-, Camp-, Veranstaltungsbeginn verrechnen wir 75%, danach 100% des Kurs-, Camp-, Veranstaltungspreises. Eine Stornierung 
nach Beginn des Kurses/Camps/Veranstaltung ist nicht möglich.  Bei verspäteter Anreise/Einstieg oder vorzeitiger Abreise/Ausstieg Ihres Kindes – 
aus welchem Grund auch immer – kann keine Rückerstattung des Kurs-, Camp-, Veranstaltungspreises erfolgen. Wenn Sie Ihr Kind für die 
betreute An- beziehungsweise Rückreise angemeldet haben, so erfolgt die Verrechnung der Transferkosten im Rahmen der Restzahlung. Sollte 
ein Transfer nach Anmeldung nicht in Anspruch genommen werden, sind dennoch die Kosten dafür zu 100 % zu bezahlen. 

2.5. Die Aufsichtspflicht endet mit Beendigung des Kurses oder Camps. Für verspätetes Abholen eines Kindes vom Veranstaltungsort werden pro 
angefangene Viertelstunde EUR 11,- nachverrechnet. 
 

3. Vertragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des Kunden 
3.1. Ein Kurs-, Camp-, oder Veranstaltungsteilnehmer hat keinen Anspruch auf Unterricht durch einen speziellen Betreuer. 
3.2. Die Kurs-, Camp-, oder Veranstaltungsteilnahme setzt die volle Bezahlung des vereinbarten Entgelts voraus. 
3.3. Die Kurs-, Camp-, oder Veranstaltungsteilnehmer beziehungsweise deren Eltern sind damit einverstanden, dass ihre Daten elektronisch erfasst 

und auch zu Werbezwecken verarbeitet werden. Fotos, auf denen die Kinder aufscheinen, können ebenfalls zu Werbezwecken weiterverwendet 
werden. 

3.4. Der Kurs-, Camp-, oder Veranstaltungsteilnehmer stimmt einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, 
Verwendung und Verwertung der im Rahmen der jeweiligen Kursteilnahme (worunter auch die Vor-, Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen 
ist) hergestellten Fotografien bzw. Bilddokumente, welcher Art auch immer, durch Team Activities oder dem jeweiligen Fotografen zu, und 
überträgt in diesem Umfang die ihm zustehenden diesbezüglichen (Verwertungs-) Rechte unentgeltlich. Diese Zustimmung gilt insbesondere auch 
für die Verwertung und Verwendung dieser Fotos für (auch kommerzielle) Werbezwecke.  

3.5. Der Kurs-, Camp-, oder Veranstaltungsteilnehmer stimmt der Erfassung, Verwendung und Übermittlung seiner Daten zu vereinsinternen Zwecken 
(worunter auch Informationen zu weiteren Angeboten fällt) bzw. an Dritte, sofern dies für die Erlangung von Spielberechtigungen oder (Sport-) 
Förderungen erforderlich ist, ausdrücklich zu. 

3.6. Derjenige, der für sich oder für Dritte eine Buchung vornimmt, bzw. ein Angebot stellt, gilt bei Annahme durch uns damit als Auftraggeber und 
Kunde und übernimmt die Verpflichtungen aus der Auftragserteilung. 

3.7. Für alle Teilnehmer gelten die in den Unterlagen ersichtlichen Spielregeln sowie die Hausordnung von Team Activities, sowie den Hausordnungen 
des jeweiligen Veranstaltungsortes. Insbesondere gelten: Verbot von Alkohol, Nikotin, Drogen und anderen Suchtmitteln; Verbot von Spiel um 
Geld oder Geldeswert; Verbot von Medien, die nach dem Jugendschutz verboten sind.  

3.8. Schäden, die am Inventar von Team Activities durch  Teilnehmer entstehen, werden dem Verursacher bzw. deren Erziehungsberechtigten in 
Rechnung gestellt. 

3.9. Bei groben oder gefährlichen Verstößen gegen die Spielregeln oder bei wiederholt gemeinschaftsschädigendem Verhalten kann ein Teilnehmer 
vorzeitig aus dem Kurs/Camp/Veranstaltung ausgeschlossen werden. Die unverzügliche Heimreise ist dann sofort anzutreten, wobei diese 
Rückreisekosten zu Lasten der Erziehungsberechtigten gehen. 

3.10. Nicht besuchte Kurs-/Camp-/Veranstaltungseinheiten verfallen ersatzlos, wenn der Nichtbesuch auf Gründe ihrerseits zurückzuführen ist. 

 

4. Vertragsbindung 
4.1. Der Vertrag wird für die Dauer der Kurse/Camps/Veranstaltung geschlossen. 
4.2. Für die Dauer des Vertrages ist der/die Kurs-, Camp-, oder Veranstaltungsteilnehmer/in Vereinsmitglied bei Team Activities. 
4.3. Für jede darauffolgende Veranstaltung/Kurs/Camp ist eine gesonderte Anmeldung notwendig, weitere, regelmäßige Teilnahmen an einem 

Kurs/Camp/Veranstaltung werden als Anmeldung gewertet. 
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5. Zahlungsmodalitäten 
5.1. Mit Anmeldung, aber auch durch regelmäßige Teilnahme (mind. 2 Einheiten) entsteht die Zahlungspflicht des gesamten Kurs-/Camp-

/Veranstaltungsbeitrages. Die Zahlung ist sofort nach Anmeldung, bei regelmäßiger Teilnahme spätestens nach der zweiten Kurseinheit, auf das 
angegebene Konto, ohne jeden Abzug zu leisten. Die Zurückhaltung der Zahlung oder die Aufrechnung wegen etwaiger bestrittener oder nicht 
rechtskräftiger Gegenforderungen ist ausgeschlossen. 

5.2. Unregelmäßige Teilnahme oder Krankheit entbindet nicht von der Zahlung des vollen Kurs-/Camp-/Veranstaltungsbeitrages. 
5.3. Die Möglichkeit der Aufrechnung mit offenen Forderungen des Kunden gegen die Preisforderung von Team Activities wird ausdrücklich 

ausgeschlossen, sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen dagegensprechen. 
 

6. Gewährleistung 
6.1. Ein/e Kurs/Camp/Veranstaltung kommt nur dann zustande, wenn sich die erforderliche Anzahl an Teilnehmern findet. 
6.2. Team Activities behält sich das Recht vor, Kurs-, Camp-, Veranstaltungen einseitig abzusagen, ein Rechtsanspruch auf die Durchführung eines 

gebuchten Kurses/Camps/Veranstaltung besteht nicht. Fallen Termine wegen schuldhaften Verhaltens seitens Team Activities aus, so werden 
Ersatztermine angeboten. Nimmt der Kunde/Mitglied diese Termine innerhalb von einer Woche ab Anbot nicht an, so verfällt der Anspruch 
gänzlich. Eine Rückzahlung ist ausgeschlossen. 

 

7. Haftung 
7.1. Für mitgebrachte Gegenstände, für sonstige unmittelbare Schäden und Kosten, inklusive Verdienstausfall, entgangenen Gewinn oder Ansprüche 

Dritter, Reisekosten, Folge- und Vermögensschaden jeder Art übernimmt Team Activities keinerlei Haftung. 
7.2. Team Activities haftet nicht für Schäden die dem Kurs-, Camp-, Veranstaltungsteilnehmer auf dem Weg zum/zu der oder vom/von der 

Kurs/Camp/Veranstaltung entstehen. 
7.3. Der Kurs-, Camp-, Veranstaltungsteilnehmer haftet für Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht werden. 
7.4. Während dem/der Kurs/Camp/Veranstaltung unterstehen die Kurs-, Camp-, Veranstaltungsteilnehmer dem Weisungsrecht des Kurs-/ Camp-

/Veranstaltungsleiters. Wer gegen die Weisungen des Kurs-/Camp-/Veranstaltungsleiters verstößt, kann von der Teilnahme ganz oder teilweise 
ausgeschlossen werden. Daraus erwächst dem Kurs-/Camp-/ Veranstaltungsteilnehmer kein Anspruch auf Ersatz. 

7.5. Für sämtliche Ansprüche, die Team Activities gegenüber einem Kurs-/Camp-/Veranstaltungsteilnehmer entstehen, haften alle 
Erziehungsberechtigten jeweils zur ungeteilten Hand. 

7.6. Die Kurs-/Camp-/Veranstaltungsteilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass die Teilnahme am gesamten Veranstaltungsbetrieb auf eigene Gefahr 
erfolgt und Team Activities weder für Personen noch Sachschäden welcher Art auch immer, insbesondere für Verletzungen, Sachbeschädigungen 
oder Diebstähle, sei es vor, während oder nach der Teilnahme an der Veranstaltung, bei der Zu- oder Abreise, weder für grobe, noch für leichte 
Fahrlässigkeit haftet. Wir empfehlen für unsere Kurse / Camps / Veranstaltungen eine private Unfallversicherung. 

7.7. Es wird allen Teilnehmern eine sportärztliche Untersuchung vor Kursbeginn empfohlen. Mit der Anmeldung bestätigt der Kurs-/ Camp-
/Veranstaltungsteilnehmer, dass er/sie die körperlichen Voraussetzungen für die Teilnahem am/an der gebuchten Kurs/Camp/Veranstaltung 
jedenfalls erbringt und sich verpflichtet, auf Aufforderung der jeweiligen Kurs-/Camp-/Veranstaltungsleitung/-betreuung eine entsprechende 
ärztliche Bestätigung einzubringen oder einen Arzt oder ein Krankenhaus aufzusuchen, widrigenfalls er von der weiteren Teilnahme 
ausgeschlossen werden kann. 

7.8. Generell verpflichtet sich der/die Kurs-Camp-/Veranstaltungsteilnehmer/in, den Anweisungen der jeweiligen Kurs-/Camp-/Veranstaltungsleitung/-
betreuung Folge zu leisten sowie alles zu unterlassen, was zu einer Gefährdung, Beschädigung oder Verletzung von sich, Dritten oder 
Gegenständen führen kann, widrigenfalls er/sie vom/von der jeweiligen Kurs/Camp/Veranstaltung unverzüglich ausgeschlossen werden kann. In 
diesem Fall ist eine – auch nur anteilige – Refundierung des bereits bezahlten Kurs-/ Camp-/Veranstaltungsbeitrages ausgeschlossen bzw. 
verzichtet der Kurs-/ Camp-/Veranstaltungsteilnehmer ausdrücklich auf eine derartige Refundierung. Für die Dauer des/der 
Kurses/Camps/Veranstaltung sind alle Kurs-/Camp-/Veranstaltungsteilnehmer Vereinsmitglied von Team Activities und genießen damit sämtliche 
Vorteile und Vergünstigungen. Eine Haftung seitens Team Activities und/oder seiner Kurs-/ Camp-/Veranstaltungsleiter und -betreuer für allfällige 
aus der Teilnahme am/an der Kurs/Camp/Veranstaltung (samt An- und Abfahrten bzw. Aufenthalte vor, nach und beim/bei der 
Kurs/Camp/Veranstaltung) resultierenden Verletzungen/Krankheiten ist ausgeschlossen.  

7.9. Bei notwendigen Traineränderungen, Änderungen der Kurs-Camp-/Veranstaltungszeit, oder des Kurs-Camp-/Veranstaltungsortes können keine 
Rückerstattungen erfolgen. War es Team Activities aus irgendwelchen Gründen (Brand, Hauseinsturz, Wassereinbruch, Sturmschäden, Seuchen, 
höhere Gewalt o.Ä.) unmöglich, Leistungen zu erbringen, so hat der Kurs-/Camp-/Veranstaltungsteilnehmer keinerlei Ansprüche auf 
Schadenersatz, Refundierung, oder Rücktritt. 

7.10. Der Teilnehmer bzw. einer der Erziehungsberechtigten erklärt mit seiner Unterschrift, dass der Teilnehmer an keiner Verletzung oder Krankheit 
leidet, welche durch körperliche Betätigung nachweislich verschlechtert wird, und dass er in der Lage ist, angemessene körperliche Betätigung 
durchzuführen.  

7.11. Im Interesse der Sicherheit Ihrer Kinder weisen wir darauf hin, dass Team Activities als organisatorische Einheit in den Gebäuden, wo die 
Veranstaltung stattfindet, lediglich eingemietet ist, und zwar ausschließlich in den jeweils benutzten Veranstaltungsräumlichkeiten. Eine Aufsticht 
durch die  Kursleitung/-betreuung ist daher erst ab dem Betreten und bis zum Verlassen des Unterrichts- bzw. Veranstaltungsraumes 
gewährleistet. Team Activities übernimmt keine Haftung für die Wege zum oder vom beaufsichtigten Raum, auch wenn dieser in einem 
Schulgebäude liegt. Die Aufsichtspflicht endet mit Beendigung des Kurses / des Camps / der Veranstaltung. 

 

8. Erfüllungsort 
8.1. Der Erfüllungsort ergibt sich aus dem Angebot. 

 

9. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, Gender-Klausel 
9.1. Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und Team Activities ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden. 
9.2. Als Gerichtsstand für alle aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten wird die Stadt Wien vereinbart. 
9.3. Wir behalten uns etwaige Änderungen bezüglich Kurs-/Camp-/Veranstaltungszeit und Kurs-/Camp-/Veranstaltungsort vor, ebenso sind 

Druckfehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen. 
9.4. Vertragssprache ist Deutsch. 
9.5. Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem Dokument  gleichgestellt, lediglich aus Gründen der Vereinfachung und besseren 

Lesbarkeit wurde die männliche Form gewählt.  

 


